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(54) Verfahren zum Behandeln von Tabak, und Vorrichtung zum Lagern von Tabak in einem 
solchen Verfahren

(57) Ein Verfahren zum Behandeln von Tabak um-
fasst Konditionieren des Tabaks, wobei der Tabak auf-
gefeuchtet wird, und Trocknen des konditionierten Ta-
baks. Der Tabak wird zwischen dem Konditionieren und

dem Trocknen in einer im Wesentlichen geschlossenen
Lagervorrichtung (20) bei einer Temperatur von minde-
stens 45 °C über einen Zeitraum von mindestens 30 Mi-
nuten gelagert.



EP 2 676 557 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behan-
deln von Tabak, umfassend Konditionieren des Tabaks,
wobei der Tabak aufgefeuchtet wird, und Trocknen des
konditionierten Tabaks. Die Erfindung betrifft weiterhin
eine Vorrichtung zum Lagern von Tabak in einem sol-
chen Verfahren.
[0002] In der Tabakvorbereitung bestehen ständige
Anforderungen zur Verbesserung der Qualität und des
Geschmacks des vorbehandelten Tabaks, um trotz stei-
gender Tabakpreise eine Steigerung der Gesamtkosten
ohne Verlust von Qualität und Geschmack des vorbe-
handelten Tabaks zu vermeiden. Zudem ist in vielen Län-
dern eine Aufwertung von Tabak mittels Zusatzstoffen
(Flavour, Casings) aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
zunehmend eingeschränkt oder sogar untersagt. Dies ist
insbesondere für kostengünstigen Low Grade Tabak
problematisch, der ohne Zusatzstoffe häufig nicht den
Anforderungen an Qualität und Geschmack entspricht.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren zum Behandeln von Tabak und eine Vorrich-
tung dafür bereitzustellen, die eine Verbesserung der
Qualität und des Geschmacks des so behandelten Ta-
baks insbesondere ohne Zusätze wie Flavour oder
Casings zu erzielen.
[0004] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen der unabhängigen Ansprüche. Mittels der erfin-
dungsgemäßen Lagerung des Tabaks zwischen dem
Konditionieren und dem Trocknen bei einer  Temperatur
von mindestens 45 °C über einen Zeitraum von minde-
stens 30 Minuten kann der Geschmack von Tabak, ins-
besondere auch von Low Grade Tabak, signifikant ver-
bessert werden. Im Vergleich zu der herkömmlichen
Konditionierung, die in der Regel weniger als 10 Minuten
dauert, wird die erfindungsgemäße Wirkung durch Tem-
peratureinwirkung über einen wesentlich längeren Zeit-
raum von mindestens 30 Minuten erreicht. Ein Zusatz
von Flavour oder Casings ist nicht erforderlich. Es kann
daher beispielsweise der Anteil von erfindungsgemäß
behandeltem Low Grade Tabak in einem Blend erhöht
werden, ohne dass die Qualität bzw. der Geschmack be-
einträchtigt wird, wodurch insgesamt Kosten gespart
werden können.
[0005] Die Lagerung erfolgt erfindungsgemäß in einer
im Wesentlichen geschlossenen Lagervorrichtung, um
eine bevorzugte konstante Lageratmosphäre aufrecht-
erhalten zu können und Energieverluste zu vermeiden.
Im wesentlichen geschlossen bedeutet insbesondere,
dass die Tabakzuführ-/-auslassöffnung während der La-
gerung verschlossen ist. Die Tabakzuführ-/-auslassöff-
nung ist daher beispielsweise mittels eines Deckels und
vorzugsweise dichtend verschließbar.
[0006] Besonders vorteilhaft für die Verbesserung des
Geschmacks bzw. der Qualität des Tabaks ist die Zufüh-
rung von Sauerstoff in die Lageratmosphäre während
der Lagerung, insbesondere durch Zuführen eines sau-
erstoffhaltigen Gases. Dabei kann es sich um Frischluft,

mit Sauerstoff angereicherte (Frisch-)Luft, reinen Sauer-
stoff, Ozon-haltiges Gas oder ein anderes geeignetes
sauerstoffhaltiges Gas handeln. Vorzugsweise wird der
Sauerstoffgehalt der Lageratmosphäre während der La-
gerung auf mindestens 20 Vol%, vorzugsweise auf min-
destens 25 Vol%, weiter vorzugsweise auf mindestens
30 Vol% gehalten. Die Zuführung von Sauerstoff in die
Lageratmosphäre kann auf unterschiedliche Weise  ge-
schehen. Bevorzugt ist die Zuführung über eine Zuführ-
leitung, die besonders vorteilhaft Teil einer Kreislauflei-
tung für ein Prozessgas ist. Andere Möglichkeiten sind
denkbar. Eine besonders einfache Möglichkeit besteht
in einer insbesondere mittels eines Ventils verschließba-
ren Öffnung in einer Wand der Lagervorrichtung, die ei-
nen kontrollierten Zutritt von Umgebungsluft in die Lage-
ratmosphäre gestattet.
[0007] Vorzugsweise wird der Tabak in einem Tempe-
raturbereich zwischen 45 °C und 90 °C, weiter vorzugs-
weise in einem Temperaturbereich zwischen 50 °C und
70 °C, beispielsweise bei einer Temperatur von etwa 65
°C gelagert. Vorzugsweise wird der Tabak über einen
Zeitraum im Bereich zwischen 60 Minuten und 24 Stun-
den, weiter vorzugsweise über einen Zeitraum bis 10
Stunden, noch weiter vorzugsweise über einen Zeitraum
bis 4 Stunden gelagert. Um die Lageratmosphäre über
diese Zeiträume auf der gewünschten Temperatur bzw.
im gewünschten Temperaturbereich zu halten, sind ver-
schiedene Maßnahmen möglich. Vorzugsweise kann die
Lagervorrichtung eine Heizeinrichtung aufweisen, deren
Heizenergie zum Aufheizen der Lageratmosphäre ver-
wendet wird. Dies kann besonders vorteilhaft durch Er-
hitzen eines umlaufenden Prozessgases bzw. Umluft ge-
schehen. Alternativ kann eine Erhitzung von Wänden der
Lagervorrichtung vorgesehen sein. Es sind auch Ausfüh-
rungsformen ohne Heizeinrichtung denkbar, wenn die
thermische Isolierung der Lagervorrichtung entspre-
chend dimensioniert ist, um die Lageratmosphäre über
den gewünschten Zeitraum auf der entsprechenden
Temperatur zu halten.
[0008] Um die gewünschte Lagertemperatur schnell
zu erreichen, wird der Tabak zwischen dem Konditionie-
ren und dem Lagern vorteilhafterweise erhitzt, wobei die
Erhitzungstemperatur vorzugsweise  größer als die La-
gertemperatur und insbesondere größer als 45 °C ist.
[0009] Vorzugsweise wird die Feuchtigkeit der Lage-
ratmosphäre während der Lagerung auf mindestens
20% m.c., vorzugsweise in einem Feuchtebereich zwi-
schen 25% m.c. und 50% m.c., noch weiter vorzugsweise
in einem Feuchtebereich zwischen 30% m.c. und 45%
m.c. gehalten. Es ist zu diesem Zweck vorteilhaft, wenn
der Tabak bereits vor dem Lagern auf eine Feuchte von
mindestens 25% m.c. aufgefeuchtet wird. Die gegenüber
herkömmlichen Konditionierverfahren erhöhte Feuchte
trägt vorteilhaft zu der Verbesserung des Geschmacks
und der Qualität des behandelten Tabaks bei. Vorzugs-
weise kann die Feuchtigkeit der Lageratmosphäre wäh-
rend der Lagerung durch Zuführen von Wasser und/oder
Wasserdampf erhöht werden. Dies kann insbesondere

1 2 



EP 2 676 557 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

über eine Zuführleitung geschehen, die die besonders
vorteilhaft Teil einer Kreislaufleitung für ein Prozessgas
ist.
[0010] Vorzugsweise wird die Temperatur und/oder
die Feuchtigkeit und/oder der Sauerstoffgehalt der La-
geratmosphäre während des Lagerns gesteuert und/
oder geregelt, um optimale Lagerbedingungen bereitzu-
stellen. Beispielsweise können mittels einer entspre-
chenden Regelung die Temperatur und/oder die Feuch-
tigkeit und/oder der Sauerstoffgehalt der Lageratmo-
sphäre konstant auf einem gewünschten Wert oder al-
ternativ in einem gewünschten Wertebereich gehalten
werden. Andere Formen der Regelung sind denkbar, um
beispielsweise unterschiedliche Werte in verschiedenen
Zeitabschnitten der Lagerung einzustellen.
[0011] Die Erfindung ist besonders vorteilhaft anwend-
bar auf Virginia-Tabak, Tabak mit einem hohen Virginia-
Anteil und/oder Tabak mit Burley-Anteil, in Form von
Strips und/oder Schnitttabak. Die Erfindung ist aber nicht
auf die vorgenannten Tabake beschränkt.
[0012] Die erfindungsgemäße Lagerung erfolgt vor-
zugsweise bei ruhendem oder im Wesentlichen ruhen-
dem Tabak, d.h. bei Tabak-Fördergeschwindigkeiten
von durchschnittlich weniger als 1 cm/s.
[0013] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 ein schematisches Ablaufdiagramm eines er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Behandlung
von Tabak; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Lagern von
Tabak.

[0014] Der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Behandlung von Tabak wird im Folgenden anhand
von Figur 1 im Überblick erläutert.
[0015] In einem ersten Schritt S1 wird Rohtabak 10,
der Raumtemperatur und eine Eingangsfeuchte von bei-
spielsweise 11 % m.c. aufweist, in einer beispielsweise
herkömmlichen Konditioniervorrichtung konditioniert.
Vorteilhaft wird der Tabak dabei auf eine Ausgangs-
feuchte aufgefeuchtet, die der gewünschten Lagerfeuch-
te entspricht, d.h. die der Tabak während der Lagerung
im Schritt S3 habe soll. Der Tabak wird daher in dem
Konditionierschritt S1 vorzugsweise auf eine Ausgangs-
feuchte von mindestens 20% m.c., weiter vorzugsweise
in einem Feuchtebereich zwischen 25% m.c. und 50%
m.c., noch weiter vorzugsweise in einem Feuchtebereich
zwischen 30% m.c. und 45% m.c. aufgefeuchtet. Sämt-
liche Feuchteangaben sind jeweils bezogen auf die Mas-
senanteile. Die Zeitdauer der Konditionierung im Schritt
S1 beträgt typischerweise weniger als 10 Minuten, bei-
spielsweise etwa 5 Minuten.
[0016] Vorteilhaft wird der Tabak vor der Lagerung in
dem Schritt S3 auf eine Temperatur erhitzt, die minde-

stens der gewünschten Lagertemperatur entspricht und
vorzugsweise höher ist als diese, wenn der Tabak beim
Transport von der Konditioniervorrichtung zu der Lager-
vorrichtung abkühlt. Die Erhitzungstemperatur beträgt
vorzugsweise mindestens 50 °C, weiter vorzugsweise
mindestens 60 °C, noch weiter vorzugsweise minde-
stens 70 °C und beispielsweise mindestens etwa 80°C.
Die Erhitzung kann in der im Schritt S1 verwendeten Kon-
ditioniervorrichtung erfolgen. Alternativ kann der kondi-
tionierte Tabak 11 einer separaten Erhitzungsvorrich-
tung zur Durchführung der Erhitzung (Schritt S2 in Figur
1) zugeführt werden. Die optionale Erhitzungsvorrich-
tung aus Schritt S2 in Figur 1 kann beispielsweise eine
Dämpfvorrichtung wie beispielsweise der HT-Tunnel der
Anmelderin, oder eine andere geeignete Erhitzungsvor-
richtung, auch beispielsweise eine geeignete Konditio-
niervorrichtung, sein.
[0017] Die Temperatur des konditionierten und/oder
erhitzen Tabaks 12 beträgt beispielsweise etwa 80°C.
Der konditionierte und/oder erhitze Tabak 12 wird an-
schließend in die Lagervorrichtung 20 (siehe Figur 2) zu-
geführt und dort über einen Zeitraum von mindestens 30
Minuten, vorzugsweise mindestens 60 Minuten, bei-
spielsweise etwa drei Stunden, bei mindestens 45°C,
vorzugsweise mindestens 50 °C, noch weiter vorzugs-
weise mindestens 55 °C, beispielsweise etwa 65 °C ge-
lagert (Schritt S3 in Figur 1).
[0018] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Lager-
vorrichtung 20 wird im Folgenden anhand von Figur 2
erläutert. Die Lagervorrichtung 20 umfasst vorzugsweise
einen Lagerbehälter 21. Der Behälter 21 ist vorzugswei-
se mobil, was in Figur 2 durch einen Doppelpfeil 52 illu-
striert ist, und weist zu diesem Zweck beispielsweise Rol-
len oder Räder 51 auf. Der Lagerbehälter 21 umfasst
einen Aufnahmeraum bzw. Lagerraum 23 für den zu la-
gernden Tabak 24 und eine Tabakeinführ-/-auslassöff-
nung 26, die beispielsweise mittels eines Deckels 25 ver-
schließbar ist, so dass ein geschlossener Lagerraum 23
gebildet ist. Die Tabakeinführ-/-auslassöffnung 26 ist
vorzugsweise von einer Dichtung umgeben, so dass der
Lagerbehälter 21 bei geschlossenem Deckel 25 vorteil-
haft dichtend verschlossen ist.
[0019] Die Lagervorrichtung 20 umfasst vorzugsweise
eine Versorgungsstation 22, an welche der Lagerbehäl-
ter 21 zweckmäßigerweise anschließbar ist. Die Versor-
gungsstation 22 umfasst vorzugsweise Einrichtungen
zur Erzeugung eines Prozessgasstroms, insbesondere
eine Prozessgasleitung 27 und ein darin angeordnetes
Gebläse 28. Die Prozessgasleitung 27 verbindet außer-
halb des Behälters 21 zwei Durchführungen 29, 30 mit-
einander, die vorgesehen sind, um die Prozessgaslei-
tung 27 beidseitig nach innen in den Lagerraum 23 des
Behälters 21 zu führen. Die Prozessgasleitung 27 bildet
somit mit dem Lagerraum 23 des Behälters vorteilhaft
einen Prozessgas-Kreislauf und kann somit auch als
Kreislaufleitung oder Umluftleitung bezeichnet werden.
[0020] Die Mündungen der Prozessgasleitung 27 in
den Lagerraum 23 sind vorzugsweise so angeordnet,
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dass ein erheblicher Teil des gelagerten Tabaks 23 von
dem Prozessgas durchströmt wird. Im Ausführungsbei-
spiel der Figur 2 ist beispielsweise am Boden des Lager-
behälters eine Mehrzahl von Rohren 31 befestigt, die  mit
der Prozessgasleitung 27 über eine Verteilerkammer 32
verbunden sind und die jeweils eine Mehrzahl von Gas-
auslassöffnungen 33 aufweisen. Auf diese Weise ge-
langt die Prozessgasströmung in das Innere des Tabak-
volumens und wird vorteilhaft über das Volumen des ge-
lagerten Tabaks 24 verteilt.
[0021] In der Prozessgasleitung 27 ist vorzugsweise
ein Heizelement 37 vorgesehen, um das Prozessgas
mindestens auf eine gewünschte Prozess- bzw. Lager-
temperatur von vorzugsweise mindestens 45 °C, weiter
vorzugsweise mindestens 50 °C, noch weiter vorzugs-
weise mindestens 55 °C, beispielsweise etwa 65 °C zu
erhitzen. Die Prozessgastemperatur kann insbesondere
auch höher als die gewünschte Lagertemperatur gewählt
werden.
[0022] Vorzugsweise wird die Heizeinrichtung 37 und
damit die Prozessgastemperatur mittels eines in einer
Sensoranordnung 38 vorgesehenen Messfühlers 39 zur
Erfassung der in dem Lagerraum 23 herrschenden Tem-
peratur und einer entsprechenden Steuer-/Regeleinrich-
tung 40 geregelt, so dass die Temperatur der Lagerat-
mosphäre in dem Lagerraum 23 jederzeit die gewünsch-
te Solltemperatur aufweist oder sich innerhalb eines Soll-
Temperaturbereichs bewegt. In einer Ausführungsform
kann die Temperatur der Lageratmosphäre in dem La-
gerraum 23 beispielsweise konstant oder im Wesentli-
chen konstant auf eine gewünschte Soll-Lagertempera-
tur geregelt werden. In einer anderen Ausführungsform
wird die Lageratmosphäre beispielsweise auf eine erste
vorbestimmte Temperatur aufgeheizt und dann die Heiz-
einrichtung 37 abgestellt. Die Heizeinrichtung 37 wird
wieder angestellt, sobald die Temperatur der Lagerat-
mosphäre in dem Lagerraum 23 eine zweite vorbestimm-
te Temperatur unterschreitet. Die Heizeinrichtung 37
kann demnach kontinuierlich oder diskontinuierlich be-
trieben werden.
[0023] Die Versorgungsstation 22 weist vorzugsweise
eine Befeuchtungseinrichtung 44, insbesondere eine
Einrichtung zum Zuführen von Wasser und/oder Was-
serdampf zu der Lageratmosphäre während der Lage-
rung auf. Die Befeuchtungseinrichtung 44 umfasst vor-
zugsweise eine Zuführleitung 41, die vorzugsweise in die
Prozessgasleitung 27 mündet, alternativ aber auch direkt
in den Behälter 21 bzw. in den Lagerraum 23 münden
kann. Die Zuführung von Feuchtigkeit kann insbesonde-
re mittels eines Wasserdampf und/ oder Wassertröpf-
chen enthaltenden Prozessgases erfolgen. Die Zuführ-
leitung 41 ist beispielsweise mit einem Wasserdampfer-
zeuger 42 bzw. einem Wasserreservoir verbunden. Vor-
zugsweise ist die Zuführung von Feuchtigkeit mittels ei-
nes in der Zuführleitung 41 angeordneten Ventils 43, ins-
besondere eines Regelventils, steuerbar und/oder regel-
bar.
[0024] Vorzugsweise wird die Wasserdampf-/Wasser-

zuführung und damit die Feuchtigkeit des Prozessgases
mittels eines in einer Sensoranordnung 38 vorgesehe-
nen Messfühlers 39 zur Erfassung der in dem Lagerraum
23 herrschenden Feuchtigkeit und einer entsprechenden
Steuer-/Regeleinrichtung 40 über das Regelventil 43 ge-
regelt, so dass die Feuchtigkeit der Lageratmosphäre in
dem Lagerraum 23 jederzeit die gewünschte Sollfeuchte
aufweist oder sich innerhalb eines Soll-Feuchtebereichs,
vorzugsweise im Bereich zwischen 25% m.c. und 50%
m.c., weiter vorzugsweise im Bereich zwischen 30% m.c.
und 45% m.c. bewegt. In einer Ausführungsform kann
die Feuchtigkeit der Lageratmosphäre in dem Lagerraum
23 beispielsweise konstant oder im Wesentlichen kon-
stant auf eine gewünschte Soll-Lagerfeuchte geregelt
werden. In einer anderen Ausführungsform wird die La-
geratmosphäre beispielsweise auf eine erste vorbe-
stimmte Feuchte aufgefeuchtet und dann das Regelven-
til 43 verschlossen. Das Regelventil 43 wird wieder ge-
öffnet, sobald die Feuchte der Lageratmosphäre in dem
Lagerraum 23 eine zweite vorbestimmte Feuchte unter-
schreitet. Die Befeuchtungseinrichtung 44 kann dem-
nach kontinuierlich oder diskontinuierlich betrieben wer-
den.
[0025] Die Versorgungsstation 22 weist vorzugsweise
eine Einrichtung 45 zum Zuführen eines sauerstoffhalti-
gen Gases, d.h. eine zu der Lageratmosphäre während
der Lagerung, d.h. eine Sauerstoffzuführeinrichtung 45,
auf. Die Sauerstoffzuführeinrichtung 45 umfasst vor-
zugsweise eine Zuführleitung 46, die vorzugsweise in die
Prozessgasleitung 27 mündet, alternativ aber auch direkt
in den Behälter 21 bzw. in den Lagerraum 23 münden
kann. Die Zuführung von Sauerstoff kann insbesondere
mittels eines Sauerstoff enthaltenden Prozessgases er-
folgen. Die Zuführleitung 46 ist mit einem Reservoir 47
für sauerstoffhaltiges Gas, insbesondere Frischluft, sau-
erstoffangereicherte Luft, reiner Sauerstoff, Ozon-ange-
reicherte Luft verbunden. Vorzugsweise ist die Zufüh-
rung von sauerstoffhaltigem Gas mittels eines in der Zu-
führleitung 41 angeordneten Ventils 48, insbesondere ei-
nes Regelventils, steuerbar und/oder regelbar.
[0026] Vorzugsweise wird die Sauerstoffzuführung
und damit der Sauerstoffgehalt des Prozessgases mit-
tels eines in einer Sensoranordnung 38 vorgesehenen
Messfühlers 39 zur Erfassung des in dem Lagerraum 23
vorliegenden Sauerstoffgehalts und einer entsprechen-
den Steuer-/Regeleinrichtung 40 über das Regelventil
48 geregelt, so dass der Sauerstoffgehalt der Lagerat-
mosphäre in dem Lagerraum 23 jederzeit den gewünsch-
ten Sollgehalt von vorzugsweise mindestens 20 Volu-
men-%, weiter vorzugsweise mehr als 25 Volumen-%
aufweist oder sich innerhalb eines Sollbereichs bewegt.
In einer Ausführungsform kann der Sauerstoffgehalt der
Lageratmosphäre in dem Lagerraum 23 beispielsweise
konstant oder im Wesentlichen konstant auf einen ge-
wünschten Sollgehalt geregelt werden. In einer anderen
Ausführungsform wird die Lageratmosphäre beispiels-
weise auf einen ersten vorbestimmten  der Sauerstoff-
gehalt eingestellt und dann das Regelventil 48 verschlos-
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sen. Das Regelventil 48 wird wieder geöffnet, sobald der
Sauerstoffgehalt der Lageratmosphäre in dem Lager-
raum 23 einen zweiten vorbestimmten Wert unterschrei-
tet. Die der Sauerstoffzuführeinrichtung 45 kann dem-
nach kontinuierlich oder diskontinuierlich betrieben wer-
den.
[0027] In der Figur 2 ist nur ein Messfühler 39 gezeigt,
es kann aber auch eine Mehrzahl von separaten
Messfühlern zum Messen der Temperatur und/oder der
Feuchtigkeit und/oder des Sauserstoffgehalts der Lage-
ratmosphäre vorgesehen sein.
[0028] In der Ausführungsform gemäß Figur 2 ist der
Deckel 25 Teil der Versorgungsstation 22 und beispiels-
weise mittels eines Scharniers 34 drehbar an einer Basis
35 der Versorgungsstation 22 angelenkt. Zwischen dem
Deckel 25 und der Basis 35 kann eine Hubunterstützung
36 vorgesehen sein. Vorzugsweise ist mindestens eine
29 der Durchführungen an dem Deckel 25 angebracht.
Die andere Durchführung 30 kann an dem Behälter 21,
beispielsweise im unteren Bereich des Behälters 21 vor-
gesehen sein. Die Durchführung 30 an dem Behälter 21
umfasst vorzugsweise eine mit einer Dichtung versehe-
ne Kupplung 50, insbesondere eine Steckkupplung, auf.
Die Kupplung 50 kann automatisch betätigbar sein, ins-
besondere wenn der Behälter 21 in die Versorgungssta-
tion 22 ein- bzw. aus der Versorgungsstation 22 ausge-
fahren wird. Die Kupplung 50 kann auch manuell betä-
tigbar sein.
[0029] Im aufnahmebereiten Zustand der Versor-
gungsstation 22 befindet sich der Deckel 25 in einer ge-
öffneten Parkposition, in Fig. 2 beispielsweise nach oben
geschwenkt. Zur Durchführung des Lagerungsschrittes
S3 in Figur 1 wird ein Behälter mit konditioniertem und/
oder erhitztem Tabak 12 an die Versorgungsstation  22
herangefahren und mit dieser verbunden. Hierzu wird die
Kupplung 50 geschlossen, insbesondere automatisch
durch Einfahren des Behälters 21 in die Versorgungs-
station 22, und der Deckel 25 in die geschlossene Stel-
lung, hier beispielsweise nach unten, verschwenkt, in der
der Deckel 25 den Behälter 21 dichtend verschließt. Da-
nach kann die Lagerung des Tabaks wie zuvor beschrie-
ben durchgeführt werden. Nach dem Abschluss des La-
gervorgangs wird der Deckel 25 geöffnet und gegebe-
nenfalls die Kupplung 50 getrennt, so dass der Behälter
21 aus der Versorgungsstation 22 herausgefahren wer-
den kann.
[0030] Nach dem Abschluss des Lagervorgangs wird
der gelagerte Tabak 13 in einem nachfolgenden Schritt
S4 (siehe Figur 1) insbesondere auf eine Feuchte unter-
halb von 25% m.c. abgetrocknet. Beispielsweise im Falle
von Lamina wird der Tabak 13 vorzugsweise auf
Schneidfeuchte im Bereich zwischen 20% m.c. und 24%
m.c., beispielsweise im Falle von Schnitttabak vorzugs-
weise auf eine Endfeuchte im Bereich zwischen 12%
m.c. bis 15% m.c. abgetrocknet. Der somit aufbereitete
Tabak 14 (siehe Figur 1) kann dann der Weiterverarbei-
tung beispielsweise im Blending-Silo zugeführt werden.
[0031] In weiteren Ausführungsformen können der

Schritt S2 Erhitzen des Tabaks vor dem Lagern und/oder
der Schritt S4 Trocknen des Tabaks nach dem Lagern
ebenfalls in der Lagervorrichtung 20 durchgeführt wer-
den. Der Tabak verbleibt vorzugsweise über die Schritte
S2 und S3, über die Schritte S3 und S4 und/oder über
die Schritte S2 bis S4 in dem Behälter 21 bzw. in der
Lagervorrichtung 20.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Behandeln von Tabak, umfassend
Konditionieren des Tabaks, wobei der Tabak aufge-
feuchtet wird, und Trocknen des konditionierten Ta-
baks, dadurch gekennzeichnet, dass der Tabak
zwischen dem Konditionieren und dem Trocknen in
einer im Wesentlichen geschlossenen Lagervorrich-
tung (20) bei einer Temperatur von mindestens 45
°C über einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten
gelagert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sauerstoffgehalt der Lageratmo-
sphäre während der Lagerung durch Zuführen eines
sauerstoffhaltigen Gases erhöht werden kann.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Sauer-
stoffgehalt der Lageratmosphäre während der La-
gerung auf mindestens 20 Vol% gehalten wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Tabak in
einem Temperaturbereich zwischen 45 °C und 90
°C gelagert wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Tabak
über einen Zeitraum im Bereich zwischen 60 Minu-
ten und 24 Stunden gelagert wird.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Feuchtig-
keit der Lageratmosphäre während der Lagerung
auf mindestens 20% m.c., vorzugsweise in einem
Feuchtebereich zwischen 25% m.c. und 50% m.c.
gehalten wird.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Feuchtig-
keit der Lageratmosphäre während der Lagerung
durch Zuführen von Wasser und/oder Wasserdampf
erhöht werden kann.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Tabak vor
dem Lagern auf eine Feuchte von mindestens 20%
m.c. aufgefeuchtet und/oder erhitzt wird, wobei die
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Erhitzungstemperatur vorzugsweise größer ist als
die Lagertemperatur.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Tempera-
tur und/oder die Feuchtigkeit und/oder der Sauer-
stoffgehalt der Lageratmosphäre während des La-
gerns gesteuert und/oder geregelt wird.

10. Vorrichtung (20) zum Lagern von Tabak in einem
Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Vorrichtung im Wesentlichen voll-
ständig verschließbar und eingerichtet ist, den Ta-
bak während der Lagerung über einen Zeitraum von
mindestens 30 Minuten auf einer Lagertemperatur
von mindestens 45 °C zu halten.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung Einrichtungen (27,
28) zur Erzeugung eines Kreislaufstroms für ein Pro-
zessgas aufweist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung Einrichtungen
(45) zum Zuführen eines sauerstoffhaltigen Gases
zu der Lageratmosphäre während der Lagerung auf-
weist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ei-
ne Befeuchtungseinrichtung (44) zur Erhöhung der
Feuchtigkeit in der Lageratmosphäre während der
Lagerung aufweist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
Einrichtungen (38-40) zum Steuern und/oder Regeln
der Temperatur und/oder der Feuchtigkeit und/oder
des Sauerstoffgehalts der Lageratmosphäre wäh-
rend des Lagerns umfasst.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ei-
nen mobilen Behälter (21) und eine Versorgungs-
station (22) umfasst.
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